
Änderung des Gesetzes über den Natur- und 
Heimatschutz
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS  IV G/1/1,  Gesetz  über  den  Natur-  und Heimatschutz  vom 2. Mai 1971 
(Stand 1. September 2014), wird wie folgt geändert:

Art.  1 Abs. 1 (geändert)

Zweck (Sachüberschrift geändert)
1 Dieses Gesetz hat  zum Zweck,  die  Landschaft  des Kantons Glarus, die 
Ortsbilder, geschichtlichen Stätten, Natur- und Kulturdenkmäler und Erho-
lungsgebiete sowie die einheimischen Lebewesen und ihre Lebensräume zu 
schützen. Die Biodiversität ist zu schützen, zu erhalten und zu fördern. Zur  
Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes ist dem gemeinsamen Lebens-
raum von Mensch, Tier und Pflanze Sorge zu tragen.

Art.  8a (neu)

Biodiversitätsstrategie
1 Der Regierungsrat beschliesst nach Anhörung der Gemeinden und der In-
teressenverbände eine Strategie zum Schutz, zur Erhaltung und zur Förde-
rung der Biodiversität mit den notwendigen Massnahmen.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Juni 2021 in Kraft.
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